
 

BearbeiterIn: Gertrude Kettner

BerichterstatterIn:                                                .  

Graz, am 31.8.2011

Bericht an den Gemeinderat 
 

GZ:KFA-K 55/1998-16 
Betreff: 
Zahnstudio Graz-Leonhard KG. 
8010 Graz, Leonhardstraße 10 
Vertrag ab 1.10.2011 
 
 
Die Stadt Graz hat am 18.6.1998 für die Krankenfürsorgeanstalt einen Vertrag mit Herrn Primarius  
Dr. Werner Tösch, als Leiter des Institutes für Zahnmedizin in 8010 Graz, Leonhardstraße 10, abge-
schlossen. 
 
Dieser seit 1.7.1988 geltende Vertrag regelt die Durchführung von ambulanten konservierend-chirur-
gischen und prothetischen Zahnbehandlungen. Die bei Vertragsabschluss ausverhandelten Tarife lagen 
zwischen 20 % und 25 % unter den für das Zahnambulatorium der GKK bzw. für die Universitätszahn-
klinik geltenden Tarifen. Vertraglich wurde eine Anhebung der Tarife ab dem selben Zeitpunkt und im 
gleichen Ausmaß vereinbart, wie sie zwischen dem Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger 
und der Österr. Zahnärztekammer ausverhandelt werden. 
 
Nun ist Herr Prim. Dr. Tösch an die KFA herangetreten und hat um Ausweitung des bestehenden 
Vertrages für das Zahnstudio Graz-Leonhard KG. (Rechtsträgeränderung des Institutes für Zahnmedizin) 
ersucht. Ab 1.10.2011 möchte das Zahnstudio unseren Anspruchsberechtigten auch kieferortho-
pädische Behandlungen gegen direkte Verrechnung anbieten. Zur Verrechnung würden die gleichen 
Leistungen gelangen, die auch in der Tarifanlage der zwischen Zahnärztekammer für Steiermark und 
der KFA abgeschlossenen Rahmenvereinbarung vorgesehen sind, mit der Einschränkung, dass die Tarife 
um 25% niederer als die Tarife für ZahnärztInnen bzw. um 20 % niederer als die Tarife der Zahnklinik 
Graz sind. Dies würde sowohl eine Kosteneinsparung für die KFA als auch für unsere 
Anspruchsberechtigten bedeuten, deren Behandlungsbeitrag sich ebenfalls verringern würde. 
 
Der Ausschuss der KFA stellt daher den  
 

Antrag, 
 
der Gemeinderat wolle den einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildenden und in der 
Beilage A angeschlossenen Vertrag inklusive der Anlagen 1 bis 4, abgeschlossen zwischen der Zahn-
studio Graz-Leonhard KG. in 8010 Graz, Leonhardstraße 10, und der Stadt Graz für die Krankenfürsorge-
anstalt für die Beamten der Landeshauptstadt Graz, mit Wirksamkeit 1.10.2011 zur Kenntnis nehmen 
und genehmigen. 
 
Beilage A 
 
Die Sachbearbeiterin:                                                                               Der Abteilungsvorstand: 
 
 
 
 
Gertrude Kettner eh.                                                                                    Mag. Klaus Frölich eh. 
 



 

 
Die Vorsitzende des 
Ausschusses der KFA: 
 
 
 
GRin. Gerda Gesek eh. 
 
 
 
 
 
Vorberaten und angenommen in der 
Sitzung des Ausschusses der 
Krankenfürsorgeanstalt 
 
am: .............................. 
 
 
 
 
 
 
Die Vorsitzende: 
 
 


